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Keine Provisionen
bei Kassenwechsel
Gesundheitskosten Jedes Jahr
suchen 700 000 Versicherte eine
günstigere Krankenversicherung.
Sie informieren sich auf Ver-
gleichsportalen – oder verlassen
sich auf die Beratung von Versi-
cherungsmaklern. Hunderte Mil-
lionen Franken kostet das die
Krankenkassen jährlich, bis zu
1500 Franken Provision würden
für einen Neuabschluss bezahlt,
sagte Mathias Müller (CVP) im
St.Galler Kantonsrat.

Diese Provisionen zahlen alle
Versicherten über Prämiengelder
und die öffentliche Hand über
Prämienverbilligungen. Die
CVP-GLP-Fraktion will diese
Praxis mit einem Standesbegeh-
ren verhindern (Ausgabe vom
13. Februar): Krankenkassen sol-
len in der Grundversicherung kei-
ne Vermittlerprovisionen mehr
bezahlen dürfen. Auch die Regie-
rung ist der Ansicht, dass die
Versicherten genügend Ver-
gleichsmöglichkeiten hätten. Das
Parlament hat das Standesbegeh-
ren am Montag mit 62 zu 14 Stim-
men bei einer Enthaltung gutge-
heissen. Die Bundesversamm-
lung wird nun aufgefordert, das
Krankenversicherungsgesetz so
anzupassen, dass Provisionen in
der Grundversicherung verboten
werden. (sib)

WenigHerzblut fürHerzchirurgie
Medizin Das Kantonsspital St.Gallen strebt eine eigene Herzchirurgie an – und zwar ab 2022.

Das Kantonsparlament erwärmt sich mässig bis gar nicht dafür. Nur die Freisinnigen verspüren Herzklopfen.

RegulaWeik
regula.weik@tagblatt.ch

Die FDP macht aus ihrem Herzen
keine Mördergrube: Sie freut sich
über die Pläne des Kantonsspitals
St.Gallen, eine eigene Bypass-
und Herzklappenchirurgie anzu-
streben. Anfang Monat war be-
kannt geworden, dass die Ge-
schäftsleitung der Regierung
einen Leistungsauftrag für die
neue Spitalliste ab 2022 bean-
tragen will (Ausgabe vom 3. Fe-
bruar).HeutemüssensichSt.Gal-
ler Patientinnen und Patienten,
die Bypässe oder eine neue Herz-
klappe brauchen, auswärts be-
handeln lassen.

«Die Ostschweiz ist herz-
chirurgisches Niemandsland»,
hielten denn auch die Freisinni-
gen in der gestrigen Parlaments-
debatte fest. Mit einer St.Galler
HerzchirurgiewürdenkeineÜber-
kapazitäten geschaffen; diese
Frage müsse sich vielmehr Zürich
gefallen lassen. Dort bieten heute
vier Kliniken herzchirurgische
Leistungen an.

Die grosse Mehrheit der
St.Galler Herzpatienten lässt sich
heute imUniversitätsspitalZürich
oder in der privaten Klinik Hirs-
landen Zürich behandeln. Nur
ganz wenige fahren in den Thur-
gau ins Herz-Neuro-Zentrum
Bodensee.

Herzchirurgie
ist lukrativ

Es sind nicht allein medizinische
Überlegungen, welche das Herz
der Freisinnigen höher schlagen
lassen – es sind auch pekuniäre.
«Herzchirurgie zahlt sich aus»,
so die Fraktion. Deshalb seien
auch derart viele private Kliniken
in diesem Bereich tätig; von den
aktuell 16 Herzzentren in der
Schweiz haben sieben eine pri-
vate Trägerschaft. Heute flössen

«Millionen nach Zürich»; eine
eigene Herzchirurgie brächte
dem Kantonsspital jährliche Ein-
nahmen von sieben Millionen
Franken. Es sei deshalb auch
Widerstand gegen eine St.Galler
Herzchirurgie zu erwarten – «von
auswärtsundgetriebenvonEigen-
nutz», so die FDP.

«NichtaufKosten
derLandspitäler»

Die übrigen Fraktionen sind weit
zurückhaltender. CVP und Grün-
liberale ermutigten wohl das
Kantonsspital, die Idee weiterzu-
verfolgen. Sie machten aber auch
deutlich: Eine Herzchirurgie am
Kantonsspital dürfte nicht auf
Kosten der Landspitäler gehen.
Und: Eine gesamtschweizerische
Koordination der Angebote sei
zwingend nötig, um Überkapazi-
täten zu verhindern.

SP und Grüne sehen keine
Notwendigkeit für eine eigene
Herzchirurgie. Die St.Galler Pa-
tienten seien bereits heute gut
versorgt. SP und Grüne befürch-
ten bei Einführung einer eigenen
Herzchirurgie höhere Kosten;
dies bekämen dann alle Prämien-
zahler zu spüren. Die Kosten
führt auch die SVP gegen das Vor-
haben ins Feld. Zudem solle das
herzchirurgische Know-how wei-
ter gebündelt und nicht weiter
auseinandergerissen werden.

Wie beurteilt die Regierung
die Pläne des Kantonsspitals?
«Wir können, dürfen und wollen
uns heute nicht positionieren»,
sagt Gesundheitschefin Heidi
Hanselmann. «Wir wollen juris-
tisch nicht angreifbar werden.»
Die Gesundheitschefin spricht
damit die Spitalliste an. Die Re-
gierung entscheidet jeweils,
welcher Anbieter mit welchen
Leistungen indieSt.GallerSpital-
liste aufgenommen werden – und
welche nicht.Eingriff am Herz. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Warum einMesserstecher
nicht ausgeschafft wurde

Interpellation Der 33-jährige Al-
gerier, der vor einer Woche in
einer Asylunterkunft einen Ägyp-
ter mit Stichen tödlich verletzt
haben soll, sass 15 Monate in Aus-
schaffungshaft. Er konnte aber
nicht ausgeschafft werden, wie
die St.Galler Regierung als Ant-
wort auf einen dringlichen Vor-
stoss schreibt. Die SVP-Fraktion
wollte wissen, warum straffällige
Asylsuchende, deren Gesuch ab-
gelehnt wurde, nicht in «Reniten-
ten-Zentren» untergebracht wer-
den. Im Kanton St.Gallen gebe es
keine Zentren für renitente Per-
sonen. Personen, die der Weg-
weisungsverfügung nicht freiwil-
lig nachkommen und auch nicht
ausgeschafft werden können,
würden einem Nothilfezentrum
zugewiesen, so die Regierung.

Der Algerier ist genau so ein
Fall: Der Mann reiste am 15. März
2013 illegal in die Schweiz und
stellte ein Asylgesuch, das abge-
wiesen wurde. Er wurde aus der
Schweiz weggewiesen. Am 21.
März 2013 wurde der Algerier
erstmals straffällig. Am 9. Sep-
tember 2014 – nach Entlassung
aus dem Strafvollzug – wurde er
in Ausschaffungshaft versetzt.
Mit Unterbrüchen befand er sich
15 Monate in Ausschaffungs- und

Durchsetzungshaft. Am 14. Sep-
tember 2017 sollte der Mann mit
polizeilicher Begleitung ausge-
schafft werden, hält die Regie-
rung weiter fest. Aufgrund seines
Verhaltens im Flugzeug weigerte
der Pilot sich, den Algerier im Li-
nienflug mitzunehmen.

KeineSonderflüge
nachAlgerien

Das Rückübernahmeabkommen
mit Algerien sehe keine Sonder-
flüge vor. Somit bestehe keine
Möglichkeit, eine ausländische
Person zwangsweise gegen ihren
Willen auszuschaffen. Nach der
gescheiterten Ausschaffung wur-
de die Ausschaffungshaft, welche
18 Monate nicht überschreiten
darf, nicht verlängert. «Eine Aus-
schaffung war nicht mehr abseh-
bar», schreibt die Regierung.

Der Algerier wurde dem Not-
hilfezentrum in Mels zugewie-
sen. Dort kam es am 13. Februar
mittags zum Streit zwischen dem
33-Jährigen und einem 39-jähri-
gen Ägypter. Der Ägypter erlag
im Spital seinen Stichverletzun-
gen. Die Polizei spürte den mut-
masslichen Täter im Dorfzent-
rum auf und nahm ihn fest. Der
Algerier ist der Polizei wegen Ver-
mögensdelikten bekannt. (sda)

Vertrauensarbeitszeit
in letzterMinute versenkt

Personalgesetz Für einen Teil
der St.Galler Staatsangestellten
sollte künftig die Vertrauens-
arbeitszeit gelten. So hatten es
die Fraktionen von CVP, FDP und
SVP in einer gemeinsamen Mo-
tion verlangt und eine Änderung
des Personalgesetzes gefordert.
Dies, nachdem im Frühling 2016
bekannt geworden war, dass ein
Kadermitarbeiter des Gesund-
heitsdepartements eine Entschä-
digung für Ferienansprüche in
der Höhe eines Jahreslohns erhal-
ten hatte. Der Fall hatte nicht nur
die Öffentlichkeit, sondern auch
die St.Galler Politik wochenlang
beschäftigt.

Das Kantonsparlament hat
den notwendigen Nachtrag im
Personalgesetz in zwei Lesungen
beraten. Doch so richtig glücklich
war mit dem Resultat schliesslich
niemand – allerdings aus unter-
schiedlichen Gründen.

Unbeliebt links,
umstritten rechts

Die Vorlage zeuge von fehlender
Wertschätzung gegenüber dem
Personal, hielten SP und Grüne
fest – und lehnten die Gesetzes-
änderung ab. Widerstand gab es
auch von den Personalverbänden
des Staatspersonals; sie sprachen

von einer «massiven Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen».
In der Privatwirtschaft werde die
Vertrauensarbeitszeit überall mit
grosszügigen Kompensations-
möglichkeiten abgegolten. Exakt
dies verärgerte die SVP. Ihre For-
derung zielte in die Gegenrich-
tung: Die Vertrauensarbeitszeit
sei ein Privileg; sie sei deshalb
ohne Kompensationen einzu-
führen. Die beiden Fraktionen
wurden in verschiedenen Ab-
stimmungen jeweils überstimmt.
Umstritten war zudem auch, wer
alles in der Staatsverwaltung von
der Vertrauensarbeitszeit betrof-
fen sein sollte.

Bereits vor der Schlussab-
stimmung war durchgesickert,
dass die Vorlage versenkt werden
könnte. Die Frage war vielmehr,
ob die Unzufriedenheit von links
und rechts dazu ausreichen
würde. Sie tat es. Die unheilige
Allianz von SP-Grünen und SVP
(grossmehrheitlich und mit Hilfe
der FDP) kippte den Nachtrag
zum Personalgesetz knapp mit 59
gegen 55 Stimmen. Für die Geset-
zesänderung und damit für die
Vertrauensarbeitszeit hatte sich
vor der Abstimmung nur die
Fraktion von CVP und Grünlibe-
ralen ausgesprochen. (rw)

Kanton verwendet
kein Geld für die
Theatervorlage

SVP-Kritik «Der Abstimmungs-
kampf wurde und wird von Seiten
des Kantons und seiner Institu-
tionen noch von Seiten der Ge-
nossenschaft Konzert und Thea-
ter St.Gallen mit Geldern unter-
stützt»: Dies die klare Antwort
der Regierung auf Fragen von
SVP-Kantonsräten zur Rolle des
Bauchefs, der Kulturamtsleiterin
und des Theaters im Abstim-
mungskampf um den Baukredit
(Ausgabe von gestern).

Die Präsenz der Behörden-
vertreter an den Veranstaltungen
zur Abstimmung werde nicht be-
sonders abgegolten, heisst es in
der schriftlichen Antwort auf die
dringliche Interpellation. Der
Vorsteher des Baudepartements
nehme an diesen Anlässen «ohne
Spesenentschädigung mit dem
Privatauto» teil; gleiches gelte für
die Amtsleiterin, und zwar «ohne
die Erfassung von Arbeitszeit».

Stellungnahmezulässig,mit
«gewisserZurückhaltung»

Die SVP-Kantonsräte wollten zu-
dem wissen, ob die im Theater-
gebäude aufgehängten Plakate
des Ja-Komitees zulässig seien.
Die Verantwortung liege beim
Verwaltungsrat des Theaters,
antwortet die Regierung. Gemäss
Nutzungsvereinbarung mit dem
Kanton gebe es da «keinerlei Ein-
schränkungen». Rechtlich er-
scheine das Aufstellen von Ab-
stimmungsmaterial als zulässig,
wie das Bundesgericht bei Inter-
ventionen von öffentlichen
Unternehmen festgestellt habe.
Demnach sei eine «Stellungnah-
me zulässig, wenn ein Unterneh-
men durch die Abstimmung be-
sonders betroffen und in seinen
wirtschaftlichen Interessen be-
rührt wird». In diesen Fällen kön-
ne sich ein Unternehmen der im
Abstimmungskampf verwende-
ten Informationsmittelbedienen,
so die Regierung. Es müsse sich
aber einer «gewissen Zurückhal-
tung befleissigen». (mel)

Wie Extremismus
bekämpft wird

Postulat Der St.Galler Kantons-
rat hat ein aus Reihen der SVP
eingereichtes Postulat überwie-
sen. Danach soll die Regierung in
einem Bericht aufzeigen, welche
Massnahmen sie gegen gewalttä-
tigen Extremismus vorsieht. SVP-
Kantonsrat Erwin Böhi forderte
die Regierung in seinem Vorstoss
auf, zu prüfen, «wie eine Regist-
rierung von Imamen und islami-
schen Predigern, die im Kanton
St.Gallen vorübergehend oder
ständig tätig sind, ausgestaltet
werden könnte». Er wollte wis-
sen, welche Massnahmen gegen
religiösen Extremismus geplant
sind. Vor ihrer Stellungnahme
hatte die Regierung die Veröf-
fentlichung des nationalen Ak-
tionsplans «Bekämpfung von Ra-
dikalisierung und gewalttätigem
Extremismus» abgewartet. Sie
entschied, den Auftrag mit verän-
dertem Wortlaut gutzuheissen.
Sie wolle, dass der Kanton nicht
nur bei der Prävention religiös
motivierter Radikalisierung, son-
dern allen Formen der Radikali-
sierung und des gewalttätigen
Extremismus gut aufgestellt sei.
Der Rat überwies das Postulat
ohne Gegenstimmen. In einem
Bericht muss die Regierung nun
über umgesetzte oder geplante
Massnahmen informieren. (sda)
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Präsentation endetmitUnfall
Gericht Bei der Vorstellung eines Kryolipolyse-Gerätes erlitt eine Kosmetikerin Verbrennungen zweitenGrades.

Ein Aussendienstmitarbeitermusste sich deshalbwegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Claudia Schmid
ostschweiz@tagblatt.ch

Unter Kryolipolyse verstehtman
laut Wikipedia «die Verminde-
rungvonFettgewebedurch loka-
le Anwendung von Kälte zu kos-
metischen Zwecken». Im Som-
mer 2016 war ein St.Galler
Kosmetikgeschäft auf der Suche
nach einem solchen Kryolipoly-
se-Gerät.Deshalb ludeseineFir-
ma,welcheentsprechendeGerä-
te vertrieb, zu einerPräsentation
ein.EinAussendienstmitarbeiter
der Firma kam nach St.Gallen,
um an einer Mitarbeiterin des
Kosmetikstudios eine Präsenta-
tionsbehandlung vorzunehmen.

LautAnklageschriftmassder
Aussendienstmitarbeiter zu-
nächst bei der Kosmetikerin den
Fettanteil und platzierte an-
schliessend acht Kühlplatten auf
ihren Oberschenkeln. Dabei soll

er einedirekt auf eineVenegelegt
haben. Die Kosmetikerin habe
ihn darauf aufmerksammachen
müssen, dass man Kühlplatten
niemals auf Venen lege.

Siehabe ihmvorderBehand-
lung gesagt, sie habe Angst vor
Verbrennungen, erklärtedieFrau
an der Verhandlung amKreisge-
richt St.Gallen. Der Mann habe
sieberuhigt undgesagt, es könne
nichts passieren. Es sei ein neu-
artiges Kryolipolyse-Gerät, bei
dem Verbrennungen ausge-
schlossen seien.Erhabedanndie
Behandlungstemperatur in den
erstenMinutenkontinuierlichauf
minus6GradCelsius eingestellt.

Nach einer Stunde Behand-
lung blieben an drei Stellen Ver-
brennungen mit einem Durch-
messer von sieben Zentimetern
zurück. Die Haut habe sich an
denPlattenverklebt, erzähltedie
Kosmetikerin.DieWundenseien

trotz hautärztlicher Behandlung
nur sehr schwer verheilt. Erst
nachanderthalb Jahrenverspüre
sie nun keine Schmerzen mehr.
Zurückgeblieben seien aber un-
schöne Pigmentverfärbungen.

Aussage
verweigert

Ihr Rechtsvertreter beantragte
für seine Mandantin eine Pro-
zessentschädigung und eineGe-
nugtuungnach richterlichemEr-
messen.DieVerbrennungen sei-
en nachweislich auf einen
Bedienungsfehler des Gerätes
durchdenAussendienstmitarbei-
ter zurückzuführen, argumen-
tierte er. Er hätte dasGerät nicht
unternullGradCelsius einstellen
dürfen. Der Beschuldigte habe
sichüber alle schulischenAnwei-
sungen zum Gerät hinwegge-
setzt. Damit sei er bewusst ein
hohes Risiko eingegangen. Der

Aussendienstmitarbeitende ver-
weigertedieAussageundverwies
aufdieAusführungenseinesVer-
teidigers. Er bedauere sehr, was
der Kosmetikerin passiert sei,
dochhabeerbei derAnwendung
des Gerätes nichts falsch ge-
macht.

SeinVerteidiger verlangte ei-
nen Freispruch von Schuld und
Strafe. Sein Mandant habe das
Gerät so bedient, wie es ihm in
Schulungen beigebracht worden
sei. Somit habe er keinen Bedie-
nungsfehler und keine Sorgfalts-
pflichtverletzung begangen.
Vielmehrmüsseman von einem
Gerätefehler ausgehen und den
Hersteller zurVerantwortungzie-
hen. Das Gerät sei überdies mit
einem Anwendungsbereich von
plus zwei bis minus zehn Grad
Celsiusangepriesenworden.Sein
Mandant habe deshalb davon
ausgehen können, dass es in die-

sem Temperaturbereich keine
Verbrennungen geben könne.

Die Staatsanwaltschaft war
an der Gerichtsverhandlung
nicht anwesend. Sie hatte dem
Kreisgericht eine Verurteilung
wegen fahrlässigerKörperverlet-
zung, eine bedingte Geldstrafe
von 40 Tagessätzen à 120 Fran-
ken und eine Busse von 500
Franken beantragt. DasKreisge-
richt St.Gallen folgte hingegen
der Argumentation der Verteidi-
gungund fällte einenFreispruch.
In diesem Fall sei die falsche
Person für die Verbrennungen
verantwortlichgemachtworden,
begründete die Einzelrichterin
das Urteil. Der Beschuldigte
wie auch zwei seiner Kollegen
hätten glaubhaft ausgeführt,
sie seien inder Schulungniedar-
auf hingewiesen worden, dass
man das Gerät nicht mit Minus-
temperaturen einsetzen dürfe.

14,5Tonnen für die freie Sicht
Rapperswil-Jona DerCircus Knie startet am 15.März unter demMotto «Formidable».
Pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum erhält derNational-Circus eine neue Zeltkonstruktion.

«Ichwarte», schreit ein Bub und
spricht damit vielen Leuten auf
demParkplatz vonKniesKinder-
zoo aus der Seele. Während der
Kleine warm eingepackt im Kin-
derwagen liegt, arbeiteneinDut-
zend Männer bei Eiseskälte
daran,dasGerüstdesneuenCha-
piteaus des Circus Knie aufzu-
bauen. Unter ihnenMaycolErra-
ni; der Gatte vonGéraldine Knie
ist Projektleiter des Zeltumbaus
undhat inden letztenzwei Jahren
Tausende von Kilometern im
Auto verbracht, um diesen Mo-
mentmöglich zumachen.Erwis-
se garnichtmehrwieoft, er nach
Italien gefahren sei, um mit der
Zeltherstellerfirma Anceschi zu
verhandeln und zu planen, er-
zählt er.

Manwird sehen, ob die neue
Zeltkonstruktion hält, was sie
verspricht. Nämlich freie Sicht
aufdieManege.DasRezepthier-
für klingt denkbar einfach: aus
vier mach zwei. So werden zwei

der vier Masten, welche die
Hauptlast desZirkuszelts tragen,
neu durch einen Rundbogen er-
setzt. 2019 sollen dann auch die
beiden verbleibenden Masten
durch einen zweiten Bogen er-
setzt werden. Durch das neue
Konstrukt konnten54zusätzliche
Plätze realisiert werden.

AnsprüchedesPublikums
sindgestiegen

Neufinden bis zu 2334Zuschau-
erPlatzunterderZeltkuppel.Die
meisten werden die Vorstellung
ohne Sichteinschränkungen ge-
niessen können. Ein Anspruch,
den derCircusfan von heute klar
so formuliere,wieFredyKnie Ju-
nior erklärt. «Früher freuten sich
dieLeute, einfachnur indenZir-
kus zu gehen. Heute wollen sie
auchaufdengünstigstenPlätzen
beste Sicht.»MitdemneuenZelt
wollemanden treuenZirkusgän-
gern ein Geschenk machen, er-
klärtMaycolErrani. Esdürfte ein

nichtganzgünstigesPresent sein.
AufdieKostenangesprochenver-
weist Errani auf seinen Schwie-
gervater, Fredy Knie Junior. «Er
ist derChef.Aber schauenSie, er
schaut schon böse.» Und wahr-
lich, Knie mag nicht über Geld
sprechen. «Ich sage nur so viel:
Esmüssen viele Leute kommen,
umdas Zelt zu amortisieren.»

Nochfehlt
dieErfahrung

Bevor das Publikum das Zelt in
Beschlag nehmen kann, muss
dieses erst einmal aufgebautwer-
den. In den letzten zehn Jahren
habendieArbeiter umZeltmeis-
ter Roger Mühlematter ordent-
lich Routine erhalten. Mit dem
neuen Konstrukt fangen alle je-
dochwiederbei null an.DerAuf-
bau werde zwei Stunden länger
dauern, als dies bisher der Fall
war, sagt Errani.DerGrund:Das
neue Zelt verfügt über deutlich
mehrEinzelteile als seinVorgän-

ger.«Wirwerdenwährenddieser
Tourneealsonicht viel Schlaf be-
kommen», scherztderProjektlei-
ter. Immerhingastiert derCircus
Knie in den kommenden acht
Monaten an 38 Standorten.

Nachdrei Stunden ist es end-
lich soweit. Mithilfe zweier Mo-
toren und zwei Dutzend Draht-
seilenwirdnachdenbeidenMas-
ten der Rundbogen in die Höhe
gezogen. 14,5Tonnenwiegt alles
zusammen, 5,5 Tonnenmehr als
früher. Befestigt wird das Kon-
strukt vonzahlreichenAnkern im
Boden. Mit breitem Lachen
schlagen sich die Anwesenden
gegenseitig auf die Schulter. Am
Mittwoch soll – soderWettergott
denn ein Circusfan ist – die Zelt-
blache installiertwerden. Spätes-
tens zur Premiere wird sich zei-
gen, obdasneueChapiteaubeim
Publikum auf Anklang stösst.

Fabienne Sennhauser
ostschweiz@tagblatt.ch

Leute
LangschlägtAngebot aus

Sie wollten ihn – unbedingt. Der
Premier-League-Club Swansea
bot dem 27-jährigen FC-Basel-
SpielerMichaelLangausEgnach
kurzvorTransferschluss3,25Mil-
lionenFrankenJahresgehalt.Doch
der Nati-Abwehrspieler schlug
das Angebot aus. Zu kurzfristig
sei das alles für ihn, schreibt der
«Blick». Swansea war nicht der
einzige Club, der am Thurgauer
Interessezeigte.Kurzdavorhatte
auchderPremier-League-Letzte
West Bromwich Albion einen
Scout ins Trainingslager nach
Marbella geschickt.Dochder fast
sichere Premier-League-Abstei-
ger kam für Lang nicht in Frage.
Wie man höre, könnte Swansea
im Sommer neues Interesse zei-
gen, schreibt das Blatt. Fraglich
sei aber, ob Lang das wolle. Er
habe schonbeiHannover ausder
Bundesliga abgelehnt. Der Ost-
schweizer könnte den bis 2019
laufenden Vertrag beim FCB für
zwei bis drei Millionen Franken
Ablöse verlassen, aber der Club
dürfte versuchen, den Vertrag
zu verlängern. Möglich, dass
Lang dann beim FCB Richtung
1,2 Millionen Franken Jahres-
gehalt käme. (mus)

Volg
überfallen

Kesswil Zwei vermummteMän-
ner haben amMontagabendden
Volg inKesswil überfallen.Gegen
19.50 Uhr betraten sie das Ge-
schäft anderUttwilerstrasseund
bedrohtendiealleineanwesende
Verkäuferinmit einerFaustfeuer-
waffe. Wenig später flüchteten
die Täter mit einer Beute von
mehreren hundert Franken ver-
mutlich zu Fuss in Richtung Utt-
wil. Die Verkäuferin blieb beim
Überfall unverletzt.

Die Kantonspolizei Thurgau
leitete sofort eine Fahndung ein.
Die beidenTäterwerden als jun-
geMännermit einerKörpergrös-
se von 180 bis 190 Zentimetern
undmittlerer Staturbeschrieben.
Sie waren dunkel gekleidet und
transportierten das Geld mit
einem dunklen Stoffbeutel. Die
Polizei bittet Personen, die An-
gaben zur Täterschaft machen
können, sich unter der Nummer
05834 52222 zumelden. (dh)

Übermüdete
Autofahrer

KantonSt.Gallen AmMontag ist
es zuzweiVerkehrsunfällen infol-
geÜbermüdungvonAutofahrern
gekommen.Kurznach9Uhr fuhr
ein 35-Jähriger mit seinem Auto
auf der Autobahn A3 Richtung
Sargans.WährendeinesÜberhol-
manövers schlief er amSteuerein
undkollidiertemit derMittelleit-
planke.DerSachschadenbeträgt
rund 6000Franken.

EinweitererUnfall ereignete
sichamNachmittagum15.15Uhr
auf der Umfahrungsstrasse Eb-
nat-Kappel.Ein 73-jährigerMann
fuhr mit seinem Auto Richtung
Wattwil, als er gemäss eigenen
AussagenamSteuereinschlief. In
der Folge fuhr er ein angrenzen-
des Wiesenbord hinunter und
kam in einem Bach zum Still-
stand. Verletzt wurde niemand.

DieKantonspolizei St.Gallen
weist darauf hin, dass Fahrunfä-
higkeitnichtnurdasFahrenunter
Alkohol-, Drogen- oder Medika-
menteneinflussbetrifft.Vielmehr
gelte es auch dem Fahren unter
Müdigkeit und könne jedenfalls
eine grosse Gefahr für alle Ver-
kehrsteilnehmer darstellen.
Neben einem Strafverfahren
kann Übermüdung im Strassen-
verkehr den Entzug des Führer-
ausweises zur Folge haben. (red)

Drogen
beschlagnahmt

Rorschacherberg Am Montag
hat die Kantonspolizei St.Gallen
bei einerPersonenkontrolle eines
28-jährigen Serben 20 Gramm
mutmassliches Heroin und zwei
Gramm mutmassliches Kokain
sichergestellt. (red)

NachUnfall
weitergefahren

Bürglen In der Nacht zumMon-
tag ist eine Person aus demKrei-
sel im Zentrum in Richtung Sul-
gen gefahren und hat dabei die
KontrolleüberdasAutoverloren.
DieseskollidiertemitdemGelän-
derderUnterführung.DiePerson
fuhr weiter, ohne sich um den
Schadenvon rund2000Franken
zu kümmern. Beim Auto dürfte
es sich um einen dunkelblauen
VW handeln. Wer Angaben ma-
chen kann, wird gebeten, sich
beim Kantonspolizeiposten
Bürglen unter der Nummer
0583452560 zumelden. (red)

Das Zirkuszelt im Aufbau – die Plache wird am Mittwoch montiert, falls das Wetter stimmt. Bild: Moritz Hager
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